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Liebe Frau Dörfler,

seit der Einführung des Transparenzregisters
im Jahr 2017 durch eine Änderung des Geld-
wäschegesetzes (GWG) wurde dieses in regel-
mäßigen Abständen verschärft. Auch für das
laufende Jahr 2021 sind grundlegende Ände-
rungen des GWG und des Transparenzregis-
ters geplant.

Die Bundesregierung hat am 10.02.2021 den
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
GWG, das sog. „Transparenz-Finanzinformati-
onsgesetz Geldwäsche“ beschlossen. Der Ge-
setzentwurf sieht insbesondere vor, dass das
Transparenzregister von einem Auffangregis-
ter auf ein Vollregister umgestellt wird. Zu
diesem Zweck wird die Mitteilungsfiktion auf-
gehoben, nach der bislang die Pflicht zur Mit-
teilung des wirtschaftlich Berechtigten zur
Eintragung in das Transparenzregister als er-
füllt gilt, soweit sich die erforderlichen Anga-
ben vollständig aus öffentlich verfügbaren und
elektronisch abrufbaren inländischen Regis-
tern, etwa dem Handelsregister, ergeben.

Somit werden künftig alle Rechtseinheiten
(Kapitalgesellschaften, eingetragene Perso-
nengesellschaften, Vereine, Genossenschaf-
ten, Stiftungen etc.) verpflichtet, ihren wirt-
schaftlich Berechtigten nicht nur zu ermitteln,
sondern dem Transparenzregister positiv zur
Eintragung mitzuteilen. Diese Pflicht, die auch
die Aktualisierung der Angaben umfasst, trifft
insbesondere die Rechtseinheiten neu, bei
denen die erforderlichen Angaben aus öffent-
lichen Registern elektronisch abrufbar waren.

Die Einhaltung der Meldepflichten wird durch
das Bundesverwaltungsamt überwacht, Ver-
stöße werden mit entsprechende Bußgeldern
geahndet.

Ziel des Gesetzentwurfs ist die Verbesserung
der praktischen und digitalen Nutzbarkeit des
Transparenzregisters. Dies umfasst die Schaf-
fung der datenseitigen Voraussetzungen der
im Jahr 2021 anstehenden europäischen
Transparenzregistervernetzung. Nach der EU-
Geldwäscherichtlinie sind die Transparenzre-
gister der EU-Mitgliedstaaten bis zum
21.03.2021 miteinander zu vernetzen. Dar-
über hinaus dient das Gesetz der Umsetzung
der EU-Finanzinformationsrichtlinie. Das Ge-
setz soll nach dem Willen der Bundesregierung
am 01.08.2021 in Kraft treten.

Keine Änderungen ergeben sich insoweit im
Hinblick auf die Gebühren für die Führung des
Transparenzregisters. Bereits bisher war jede
transparenzpflichtige Rechtseinheit zur Zah-
lung verpflichtet, auch wenn eine Eintragung
der wirtschaftlich Berechtigten im Transpa-
renzregister aufgrund der Mitteilungsfiktion
nicht erforderlich war. Vereinigungen die ei-
nen steuerbegünstigten Zweck verfolgen,
können auf Antrag von der Gebühr befreit
werden, jedoch nicht rückwirkend.

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema oder zu
andern Themen in unserem Newsletter ha-
ben, sprechen Sie uns bitte darauf an.

Günter Mederer
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Mitteilungspflicht: Zur Meldung von
Auslandsbeteiligungen

Vielen ist gar nicht bekannt, dass die Abgaben-
ordnung eine Meldepflicht beinhaltet, auf-
grund derer ausländische Betriebsstätten und
ausländische Beteiligungen an das hiesige
Finanzamt gemeldet werden müssen. Hin-
sichtlich der Meldung von Beteiligungen be-
stehen jedoch zwei Bagatellschwellen:

Beträgt die Beteiligung am Stammkapital 
bzw. am Vermögen der ausländischen Gesell-
schaft bzw. der Vermögensmasse mindestens
10 % oder betragen die Anschaffungskosten
mindestens 150.000 €, so ist die Beteiligung
dem zuständigen deutschen Finanzamt zu
melden. Bereits 2018 hatte sich das Bundes-
finanzministerium (BMF) hierzu erläuternd
geäußert. Offensichtlich gab es jedoch auch
danach noch Klärungsbedarf, denn das BMF
hat jetzt erneut ein Schreiben zu diesem
Thema veröffentlicht. In diesem geht es insbe-
sondere um mittelbare Beteiligungen, für die

die Meldepflicht ebenfalls gelten soll. Bei der
Wortwahl seiner Ausführungen hat das BMF
jedoch keine glückliche Hand bewiesen und
nicht unbedingt Klarheit geschaffen.

Zunächst führt das BMF nämlich aus, dass die
Meldepflicht auch (rein) mittelbare Beteiligun-
gen einschließt, im Folgenden beschreibt es
aber, dass die Mitteilungspflicht nur für dieje-
nigen Beteiligungen gilt, die der inländische
Steuerpflichtige selbst entgeltlich oder unent-
geltlich erworben hat.

Hinweis: Um nicht gegen steuerliche Compli-
ance-Vorschriften zu verstoßen, sollte im
Zweifel eine Klärung mit dem Finanzamt her-
beigeführt werden. Es ist besser, eine nicht
mitteilungspflichtige Beteiligung zu melden
als umgekehrt. Die Mitteilungspflicht gilt auch
für entsprechende Veräußerungen.

Themenverwandte Artikel und
mehr erreichen Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.

http://www.schaffer-partner.de/steuernews-fuer-mandanten?morelike=37163227
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Private Dienstwagennutzung: Bloßes
Bestreiten von Privatfahrten kann
Nutzungsversteuerung nicht abwenden

Bei der Privatnutzung von Dienstwagen ist der Nutzungsvorteil nach der pauschalen 1-%-Rege-
lung oder nach der Fahrtenbuchmethode zu versteuern. In einem aktuellen Beschluss hat der
Bundesfinanzhof bekräftigt, dass die Besteuerung eines Nutzungsvorteils nicht durch die bloße
Behauptung des Arbeitnehmers abgewendet werden kann, dass ein für private Zwecke über-
lassener Dienstwagen tatsächlich nicht für Privatfahrten genutzt wurde.

Die Langversion des Artikel
erreichen Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.

Umsatzsteuerliche Konsequenzen des
Brexit: BMF nimmt Stellung

Nachdem das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland (UK) bereits zum 31.01.2020
aus der EU ausgetreten ist, endete mit Ablauf des 31.12.2020 der vereinbarte Übergangszeit-
raum. Während des Übergangszeitraums war das Mehrwertsteuerrecht der EU für UK weiterhin
anzuwenden. Das Bundesfinanzministerium hat kürzlich zu den umsatzsteuerlichen Auswir-
kungen ab 2021 Stellung genommen.

Die Langversion des Artikel
erreichen Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.

Einnahmenüberschussrechner: Umsatzsteuer darf
nicht als durchlaufender Posten außen vor bleiben

Beträge, die im Namen und auf Rechnung eines anderen vereinnahmt und verausgabt werden,
müssen als sogenannte durchlaufende Posten im Rahmen einer Einnahmenüberschussrech-
nung nicht als Einnahmen und Ausgaben verbucht werden. Der Bundesfinanzhof hat jetzt jedoch
erneut bekräftigt, dass Umsatzsteuerzahlungen und Vorsteuererstattungen nicht als durchlau-
fende Posten behandelt werden dürfen.

Die Langversion des Artikel
erreichen Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.

Essenszuschüsse: Restaurantschecks als Sachbezug

Die Mitarbeiterverpflegung durch Restaurantschecks ist laut einem Urteil des Finanzgerichts
Sachsen-Anhalt als eine Art der Verköstigung mit den amtlichen Sachbezugswerten zu besteu-
ern. Diese betragen zurzeit für ein Frühstück 1,83 € und für ein Mittag- oder Abendessen jeweils
3,47 €. Das Urteil zeigt detailliert, welche Voraussetzungen für die Anerkennung der Restaurant-
schecks als Verköstigung erfüllt sein müssen.

Die Langversion des Artikel
erreichen Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.

http://www.schaffer-partner.de/steuernews-fuer-mandanten?article=37390594
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http://www.schaffer-partner.de/steuernews-fuer-mandanten?article=36761147
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Rücklage für Ersatzbeschaffung:
Fristverlängerung um ein Jahr

Die Rücklage für Ersatzbeschaffung ist eines
der ältesten Rechtsinstitute im deutschen Bi-
lanzierungsrecht und geht zurück auf die
Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs. Es
handelt sich dabei um eine Kulanzregelung,
die nicht im Gesetz, sondern ausschließlich in
den Verwaltungsanweisungen des Finanz-
amts geregelt ist. Hintergrund dieser Rege-
lung ist Folgendes:

Wird ein Wirtschaftsgut (z.B. ein Lagergebäu-
de einer Fabrik) durch Brand zerstört, zahlt in
der Regel eine Sachversicherung den Zeitwert
dieses Wirtschaftsguts aus. Da dieser Zeitwert
eine Betriebseinnahme darstellt, frisst die
daraus resultierende Steuerzahlung die Versi-
cherungsentschädigung wirtschaftlich be-
trachtet teilweise auf, so dass die Versiche-
rungszahlung nicht vollumfänglich zur Re-
investition in ein vergleichbares Lagergebäu-
de zur Verfügung steht. Genau dies soll die
Rücklage für Ersatzbeschaffung vermeiden.

Beispiel: Ein Betriebs-Pkw mit einem Buch-
wert von 5.000 € erleidet auf der Autobahn
einen wirtschaftlichen Totalschaden. Die Kas-
koversicherung zahlt einen Betrag von

12.000 €. Der Unternehmer kauft mit der
Versicherungszahlung im Folgejahr einen
neuen Pkw für 14.000 €. Durch die Versiche-
rungszahlung werden grundsätzlich 7.000 €
stille Reserven aufgedeckt, die eigentlich zu
besteuern wären. Da der Unternehmer je-
doch eine Reinvestition in ein Ersatzwirt-
schaftsgut beabsichtigt, darf er die 7.000 € in
eine steuerfreie Rücklage einstellen und im
Folgejahr auf den neuen Pkw übertragen.

Die Frist für eine solche Reinvestition beträgt
bei beweglichen Wirtschaftsgütern ein Jahr
(sie kann in besonderen Fällen auf bis zu sechs
Jahre verlängert werden). Für Immobilien be-
trägt die Reinvestitionsfrist vier Jahre, bei
Neuherstellung eines Gebäudes sechs Jahre.

Diese Reinvestitionsfristen wurden mit Schrei-
ben des Bundesfinanzministeriums (BMF) je-
weils um ein Jahr verlängert, sofern sie in der
Zeit vom 01.03.2020 bis zum 31.12.2020 an-
sonsten abgelaufen wären.

Hinweis: Es muss keine Fristverlängerung
beantragt werden, da sich diese bereits aus
dem allgemeingültigen BMF-Schreiben ergibt.

Themenverwandte Artikel und
mehr erreichen Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.

http://www.schaffer-partner.de/steuernews-fuer-mandanten?morelike=37164063
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44-€-Freigrenze: Einjähriges Firmenfitnessprogramm
kann steuerfrei bleiben

In einem Streitfall vor dem Bundesfinanzhof (BFH) hatte ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern
im Rahmen eines Firmenfitnessprogramms ermöglicht, in verschiedenen Fitnessstudios zu
trainieren. Hierzu erwarb er jeweils einjährige Trainingslizenzen, für  die  monatlich  jeweils
42,25 € zuzüglich Umsatzsteuer zu zahlen waren. Der BFH stellte klar: Der geldwerte Vorteil ist
den teilnehmenden Arbeitnehmern als laufender Arbeitslohn monatlich zugeflossen.

Die Langversion des Artikel
erreichen Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.

Imagepflege: Freiberufler können Sponsoren sein

Das Sponsoring gehört für viele Vereine zu den festen Haushaltsposten. Die Verantwortlichen
sollten wissen, wie sich das Sponsoring steuerlich beim Sponsor auswirkt. Erkennt das Finanz-
amt die Ausgaben des Sponsors nicht an, kann er schnell das Interesse an dem unterstützten
Verein verlieren und seine Förderung einstellen. Ein Urteil des Bundesfinanzhofs zeigt, worauf
zu achten ist, damit Sponsoringaufwendungen als Betriebsausgaben abziehbar sind.

Die Langversion des Artikel
erreichen Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.

Regierungsentwurf: Start-up-Förderung
durch das Fondsstandortgesetz geplant

Zur Stärkung der Attraktivität der Mitarbeiterkapitalbeteiligung soll der steuerfreie Höchstbetrag
für Vermögensbeteiligungen mit Wirkung zum 01.07.2021 von 360 € auf 720 € jährlich angeho-
ben werden. Zudem soll insbesondere für Arbeitnehmer von Start-up-Unternehmen geregelt
werden, dass die Einkünfte aus der Übertragung von Vermögensbeteiligungen am Unterneh-
men des Arbeitgebers zunächst nicht besteuert werden, falls der Arbeitnehmer dies wünscht.

Die Langversion des Artikel
erreichen Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.

Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen: BMF
veröffentlicht detailliertes Anwendungsschreiben

Seit dem 01.01.2020 fördert der Staat energetische Baumaßnahmen (z.B. Wärmedämmung,
Erneuerung von Fenstern, Außentüren und Heizungsanlagen) an selbstgenutzten eigenen
Wohngebäuden mit einem Steuerbonus. Pro Objekt kann eine Steuerermäßigung von maximal
40.000 € beansprucht werden. Das Bundesfinanzministerium hat in einem aktuellen Schreiben
nun zahlreiche Anwendungsfragen zu diesem Steuerbonus beantwortet.

Die Langversion des Artikel
erreichen Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.

http://www.schaffer-partner.de/steuernews-fuer-mandanten?article=37198593
http://www.schaffer-partner.de/steuernews-fuer-mandanten?article=36761140
http://www.schaffer-partner.de/steuernews-fuer-mandanten?article=36761151
http://www.schaffer-partner.de/steuernews-fuer-mandanten?article=36761098
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Gelangensbestätigung: Ohne Nachweis
keine Steuerbefreiung

Eine Gelangensbestätigung ist ein Nachweis über die Lieferung einer Ware ins EU-Ausland. Sie
ist in der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung definiert. Seit dem 01.01.2014 müssen alle
Unternehmer, die innerhalb der EU exportieren, beim Finanzamt eine Gelangensbestätigung
einreichen. Nur dann sind sie von der Umsatzsteuer befreit, wie auch ein aktuelles Urteil des
Finanzgerichts Münster bestätigt.

Die Langversion des Artikel
erreichen Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.

Bemessung der Grunderwerbsteuer:
Instandhaltungsrücklage darf nicht vom
Kaufpreis abgezogen werden

Wie hoch die Grunderwerbsteuer ausfällt, richtet sich nach dem Wert der Gegenleistung - bei
einem Grundstückskauf nach dem Kaufpreis einschließlich der vom Käufer übernommenen
sonstigen Leistungen und der dem Verkäufer vorbehaltenen Nutzungen. Der Bundesfinanzhof
hat entschieden, dass die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer nicht um die anteilige
Instandhaltungsrückstellung gemindert werden darf.

Die Langversion des Artikel
erreichen Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.

Montag, 12.04.2021
Lohnsteuer
Umsatzsteuer

Donnerstag, 15.04.2021*
Lohnsteuer
Umsatzsteuer

Mittwoch, 28.04.2021
Sozialversicherungsbeiträge

( * ) Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für Bar- u. Scheckzahler. Zahlungen mit Scheck sind erst drei Tage nach dessen Eingang
bewirkt.

Zahlungstermine

http://www.schaffer-partner.de/steuernews-fuer-mandanten?article=36761113
http://www.schaffer-partner.de/steuernews-fuer-mandanten?article=36761087
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